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Anlage 12 - Aufsichtskonzept 
Personenkreis 
Die Lehrkräfte der BBS Meppen führen gem. § 62 NSchG (i. d. g. F.) während der Schulzeit (Unterrichtsstunden, 
Pausen, Schulveranstaltungen) die Aufsicht über die Schülerinnen und Schüler aus. 

Alle Lehrkräfte sind gegenüber allen Schülerinnen und Schülern (auch Gastschülerinnen und Gastschülern) 
weisungsberechtigt und stehen in Garantenstellung, d. h., sie haben eine besondere Autoritäts- und 
Aufsichtspflicht. 

Aufsichtspflichten und Aufsichtszeiten ergeben sich aus den Rechtsvorschriften und der pädagogischen 
Verantwortung der Lehrkräfte gem. § 50 NSchG (i. d. g. F.). Die Aufsicht wird während der gesamten Zeit aktiv, 
präventiv und kontinuierlich durch die Aufsichtspersonen geführt. Die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht - auch 
gegen- über volljährigen Schülerinnen und Schülern - liegt in der Verantwortung jeder Lehrkraft. Dabei ist zu 
berück- sichtigen, dass je nach Anzahl, Alter und Entwicklungsstand sowie Persönlichkeit der Schülerinnen und 
Schüler die Einsichtsfähigkeit und Entwicklungsreife unterschiedlich ausgeprägt sind. 

Sollte es während der Beschulung zu Personen- oder/und Sachschäden kommen, so muss die Schule 
nachweisen, dass sie die Aufsichtspflicht angemessen wahrgenommen hat. 

Im Bedarfsfall werden aktuelle Gefährdungsbereiche (z. B. Baustellen auf dem Schulgelände) den jeweils 
aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechend gesichert und ggf. beaufsichtigt. 

Räumlich 
Die Pausenaufsicht beschränkt sich auf die im Pausenaufsichtsplan gekennzeichneten Bereiche des 
Schulgeländes (siehe Geltungsbereich). Da die Parkplätze am Nagelshof und hinter der Sporthalle und die 
Raucherberei- che nicht zum Schulgelände gehören, unterliegen sie nicht der Aufsicht. 

 
Zeitlich 
Auf dem Schulgelände sind ab 07:45 Uhr Frühaufsichten gewährleistet. Um 08:00 Uhr beginnt der Unterricht und 
somit für jede Lehrkraft die Aufsichtspflicht für die zu unterrichtende Lerngruppe/Klasse im Unterricht. 

In der Kernunterrichtszeit sind die Pausen von 09:30 bis 09:50 Uhr, von 11:20 bis 11:35 Uhr und von 13:05 bis 
13:30 Uhr. In den ersten beiden Pausen und in den Frühaufsichten führen Lehrkräfte die Aufsicht in den 
gekennzeichneten Bereichen des Pausenaufsichtsplanes. In der Mittagspause werden in den Bereichen P1 und 
P2 Aufsichten geführt. Die aufsichtführende Lehrkraft beendet ihren Unterricht pünktlich und begibt sich ohne 
schuldhaftes Verzögern zu ihrem Aufsichtsbereich. 

Für den Abendunterricht gewährleisten die eingesetzten Lehrkräfte angemessene Aufsichten. 

Falls eine Lehrkraft vertreten werden muss, wird eine Vertretung durch die beauftragte Abteilungsleiterin oder 
den beauftragten Abteilungsleiter eingeteilt und in Untis und WebUntis veröffentlicht, damit die Aufsicht stets 
gewährleistet ist. Es liegt in der Verantwortung aller Lehrkräfte, sich über die Vertretungssituation der 
Pausenaufsicht, insbesondere morgens vor Unterrichtsbeginn, zu informieren. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen sich stets beaufsichtigt fühlen. 

 
Indirekte Aufsichtsführung bei selbstständigem Lernen 
Die BBS Meppen erziehen Schülerinnen und Schüler zu Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Dazu 
tragen handlungsorientierter Unterricht sowie variierende Lehr- und Lernmethoden bei. 

Selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen hat hohe Priorität. Voraussetzung hierfür sind Formen der 
indirekten Aufsichtsführung und ein hohes Maß an Regeleinhaltung aller an der Schule Beteiligten. Bei Unfällen, 
Schadenseintritten, unvorhergesehenen Ereignissen und/oder Vorkommnissen sind die Lehrkräfte und/oder die 
Schulleitung unverzüglich zu informieren. 
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Pausenaufsichtsplan 

Pausenaufsichtsbereiche der BBS Meppen: 
 

Bereich P1:  Haupteingang, Lehrerparkplatz Bereich P7:  Parkplätze Metall, Raucherbereich 

Bereich P2:  Eingang Block L, Lehrerparkplatz, 
Raucherbereich 

Bereich P8:  Block C, Hof C 

Bereich P3:  Pausenhalle Block L Bereich P9:  Block D 

Bereich P4:  Block A und Hof A Bereich P10: Eingangsbereich Hauptgebäude 

Bereich P5:  Block B und Hof B Bereich P11: Bauhallen, Pausenhof Bauhallen 

Bereich P6:  Pausenhalle der Metallwerkstätten Bereich P12: Fahrradstand, Raucherbereich 

 
 


